
 

Unwetter mit Sturm und Hagel am 26./27.08.2023 

Informationen für Betriebe 
 

Allgemeine Informationen: 

Von dem schweren Hagelunwetter sind neben vielen privaten Haushalten auch viele 

Gewerbebetriebe betroffen. Für private Haushalte wurde mittlerweile eine Finanzhilfeaktion 

(https://www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/unwetter_202308/ ) eingeleitet. Für 

geschädigte Gewerbetriebe gibt es derzeit kein Hilfsprogramm. 

 

Steuerliche Erleichterungen 

Die zuständigen Finanzämter können aufgrund der am 26./27. August 2023 entstandenen 

beträchtlichen Unwetterschäden vor allem in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, 

Garmisch-Partenkirchen und Aichach-Friedberg in konkret betroffenen Fällen notwendige 

Billigkeitsmaßnahmen im Rahmen des bundeseinheitlichen Maßnahmenkatalogs gewähren. 

Weitere Informationen unter 

https://www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/unwetter_202308/Steuerliche%20Erleicht

erungen.pdf  

 

Liquiditätsicherung: 

Sollte in Folge der Schäden der Betrieb eingeschränkt sein oder Mittel zur 

Zwischenfinanzierung benötigt werden, sprechen Sie bitte frühzeitig mit Ihrer Hausbank. Die 

Hausbanken können ggf. auch prüfen ob die Beantragung von Förderdarlehen der LfA 

Förderbank Bayern (www.lfa.de ) oder der KfW (www.kfw.de) sinnvoll ist. 

 

Ansprechpartner: 

Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen 

Wirtschaftsförderung 

Andreas Roß 

Tel.: 08041 505 288 

E-Mail: andreas.ross@lra-toelz.de  
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